
 
Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses 

B e k a n n t g a b e 
Bei der am 10. März 2024 vorgenommenen Wahl zum Kirchenvorstand sind folgende Mitglieder der Kirchen-

gemeinde gewählt worden: 

Wahlbezirk Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis Haren 

• Kuttig, Klaus-Michael 
• Fengler, Viktoria 
• Janßen, Irene 
• Jäger, Christiane 
• Zergiebel, Katharina 
• Jung, Christian 

 

Jedes wahlberechtigte Gemeindemitglied kann innerhalb einer Woche (bis 16.03.2024, 24.00 Uhr) nach der 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich Beschwerde gegen die Wahl erheben. Die Beschwerde ist 

schriftlich beim Kirchenvorstand, Pastor. Dr. Frank Weyen, Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis, 
Haren, Werftstr. 22, 49733 Haren (Ems) oder beim Kirchenkreisvorstand Ev.-luth. Kirchenkreis Emsland-
Bentheim, Der Kreiskirchenvorstand, Herrn Superintendenten Dr. Bernd Brauer, Hüttenstr. 12, 49716 
Meppen einzureichen und kann nur mit einer Verletzung gesetzlicher Vorschriften, die das Wahlergebnis mit 

überwiegender Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat, begründet werden. Über die Beschwerde entscheidet der 

Kirchenkreisvorstand. 

 

_______________________ 
Haren, 10.03.2024 (das Datum ist zugleich Beginn der Beschwerdefrist)  

 
Dr. Frank Weyen, Pastor 
(Vorsitzender des Kirchenvorstandes und des Wahlvorstandes) 

 

 

 

__________________________________________________ 

1) Nichtzutreffendes weglassen. 

2) In Kapellengemeinden ist hinzuzufügen: Damit ist/sind zugleich zu Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern der Ev.-luth. 
__________________ -Kirchengemeinde ___________________ gewählt worden: _____________________________ (Name) 
3) Volle Anschrift 
 


